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 Veröffentlicht am 15.09.1992

Index

L37159 Anliegerbeitrag Aufschließungsbeitrag Interessentenbeitrag

Wien

L80009 Raumordnung Raumplanung Flächenwidmung Bebauungsplan Wien

L80409 Altstadterhaltung Ortsbildschutz Wien

L82009 Bauordnung Wien

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

BauO Wr §129 Abs10;

BauO Wr §135 Abs3;

VStG §9;

Rechtssatz

§ 135 Abs 3 Wr BauO ist die lex specialis zu § 9 VStG. Die verwaltungsstrafrechtliche Verantwortlichkeit des

Hauseigentümers für Verletzungen der ihm durch die BauO auferlegten P>ichten ist also auch dann gegeben, wenn er

es bei der Beaufsichtigung des Verwalters an der nötigen Sorgfalt fehlen ließ.
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